
 

 

 
 
 

 
 
 

Informationsbroschüre  
für die Abstimmung vom 24. März 2024 

 

Abbildung 1: Visualisierung der Anlage im Perimeter Gibidum 

Die Photovoltaikanlage Gibidum leistet  
einen wesentlichen Beitrag 

 
 zur Sicherung der regionalen Stromversorgung 
 zum Ausbau der Winterstromproduktion 
 zur Dekarbonisierung der Energieversorgung gemäss der 

von der Schweizer Bevölkerung beschlossenen Energie-
strategie 2050. 
 



 

 

 
 
 

  



 

 

Die Energiestrategie 2050 des Bundes setzt auf erneuerbare Energien. Al-
pine Photovoltaikanlagen sollen dazu einen Beitrag leisten. Sie können 
insbesondere dringend benötigten Winterstrom aus einheimischer Pro-
duktion zur Verfügung stellen. Deshalb haben National- und Ständerat im 
Herbst 2022 mit einer Ergänzung des Energiegesetzes die Grundlagen für 
eine rasche Realisierung alpiner Solaranlagen gelegt. 
 
Das Gebiet auf dem Gibidum verfügt über ein grosses Potenzial für die 
Stromproduktion aus Photovoltaik. Die Realisierung der Photovoltaikan-
lage Gibidum leistet einen wesentlichen Beitrag zur Winterstromversor-
gungssicherheit.  
 
Die geplante Photovoltaikanlage fügt sich in das bestehende Land-
schaftsbild der bestehenden Infrastruktur der Sendestation und dem 
Gibidumsee ein. 
 
Sofern die Gemeinde Visperterminen als Standortgemeinde und die Bur-
gergemeinde Visperterminen als Bodeneigentümerin dem möglichen Bau 
der Photovoltaikanlage im Gibidumgebiet zustimmt, werden die Projekt-
partner das Baugesuch im ersten Quartal 2024 bei der zuständigen Be-
hörde einreichen. Eine positive Vormeinung zum Projekt der kantonalen 
Baukommission liegt bereits vor. 
 
Für das Bereitstellen des Bodens wird die Burgergemeinde mit einem 
jährlichen Baurechtszins abgegolten. Weiter erhält die Gemeinde Visper-
terminen eine jährliche Abgeltung für den auf ihrem Gebiet produzierten 
Strom. Zudem kann sie sich selbst zukünftig an der Kraftwerksanlage be-
teiligen und Energie beziehen. Die gesamte Abgabe zuhanden Burgerge-
meinde und Gemeinde liegen bei ca. 300’000 Franken pro Jahr.  
 
 
Projektpartner von Gibidum Solar sind:  

o Burger- und Einwohnergemeinde Visperterminen, 
o EW Riedbach,  
o FMV SA (Forces Motrices Valaisannes), 
o enalpin AG, 
o EnBAG  
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Alpine Solaranlagen für mehr Winterstrom 
Bereits heute muss die Schweiz im Winterhalbjahr Strom in der Grössenordnung 
von 4 Terawattstunden (TWh) importieren. Das sind 4'000 Gigawattstunden 
(GWh) oder 4 Milliarden Kilowattstunden (kWh). Der Importbedarf fällt zu einem 
Zeitpunkt an, wenn auch im übrigen Europa der Strom rar ist. Damit steigt in der 
Schweiz das Risiko einer Stromknappheit. Aufgrund des Umbaus der Energie-
produktion einerseits und des steigenden Strombedarfs (Elektrofahrzeuge, Wär-
mepumpen) andererseits muss die Schweiz in den nächsten Jahren massiv er-
neuerbare Energien zubauen. Dies insbesondere um ihre Auslandabhängigkeit 
zu reduzieren und die Klimaziele zu erreichen. 
 
Mit alpinen Photovoltaikanlagen, die im Winter rund dreimal mehr Strom produ-
zieren als Anlagen im Schweizer Mittelland, soll dieser Ausbau rasch realisiert 
werden. Die besonders günstige Sonneneinstrahlung in den Alpen (vor allem im 
Winter) leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur Stromversorgungssicherheit. 
 
In einem dringlichen Beschluss hat das Bundesparlament im Herbst 2022 im 
Energiegesetz festgelegt, dass Projekte für alpine Photovoltaikanlagen ein be-
schleunigtes Verfahren durchlaufen und mit bis zu 60 Prozent der Investitions-
kosten gefördert werden. Nach Artikel 71a dieses Gesetzes werden nur Projekte 
gefördert, deren Energie bis Ende 2025 teilweise ins Netz eingespeist und deren 
Anlage bis Ende 2030 vollständig in Betrieb genommen werden. 
 
 

Abbildung 2: Vergleich Testanlage Alpin zu Unterland  
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Zahlen … 
 

Anlagenperimeter ca. 220'000 m2 

Anzahl Solarmodule ca. 63'000 Stück 

Anzahl Solartische ca. 3’500 Stück 

Installierte Peak-Leistung ca. 25 MW 

Jährliche Energieproduktion rund 40 GWh / Jahr 

Höhe Projektperimeter 2'200 m ü. M. 

Versorgung Anzahl Haushalte ca. 10'000 (4 Personen-Haushalte) 

 
Fakten … 
 

Die geplante Anlage 

- produziert einheimischen und erneuerbaren Strom 

- hat im Winter einen rund dreimal höheren Solarertrag als Anlagen im 
Rhonetal und Mittelland 

- leistet einen wertvollen Beitrag zur Versorgungssicherheit im Winter und 
reduziert die Abhängigkeit vom Ausland 

- bringt Wertschöpfung in die Region 

- wird zum grössten Teil über bestehende Infrastruktur erschlossen  

 
Umsetzung… 
 

Aufgrund der aktuellen rechtlichen Situation ist eine Realisierung in zwei  
Etappen vorgesehen. 
 
Etappe 1: 2024 bis 2025 
 

 Etappe 2: 2026 bis 2030 

Es werden so viele Module instal-
liert, damit Ende 2025 die in der  
Energieverordnung vorgeschriebe-
nen 10 Prozent der Leistung der  
Gesamtanlage ins Netz einge-
spiesen werden können.  
Das entspricht einer Fläche von 
rund 22’000 Quadratmetern  

 Der weitere Ausbau auf die volle  
Fläche von 220‘000 Quadratmetern  
erfolgt etappenweise bis spätestens 
Ende 2030. 
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Perimeter 
Seit Frühling 2023 haben die Projektpartner mit Expertinnen und Experten aus 
den Bereichen Energie, Umwelt und Logistik das Bauprojekt entwickelt. Dabei 
wurden unter Berücksichtigung von Naturgefahren, Erschliessung, Hangausrich-
tung, Stromabführung und weiterer technischer Parameter der Projektperimeter 
definiert. Als realisierbarer Perimeter wurde eine Gesamtfläche von rund 220’000 
Quadratmeter bestimmt. Die vorgesehenen 63’000 Solarmodule sollen dereinst 
40 Gigawattstunden Strom produzieren. Rund 43 Prozent der Stromproduktion 
fällt im Winter an.  
 

  
Abbildung 3: Der ausgewählte Projektperimeter Gibidum in rot 

Gibidumsee 

Projektperimeter 

Infrastruktur 
Armasuisse 

Temporäre 
Seilbahn 
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Transport  
Zum Transport des Materials für den Bau der Photovoltaikanlage wird die 
Strasse bis ins Giw benutzt. Vom Giw aus wird eine temporäre Materialseilbahn 
für den Materialtransport in den Projektperimeter erstellt. Der Personentransport 
erfolgt während der Bauzeit über die bestehende Strasse bis zum Projektperi-
meter. 
Für den Materialtransport wird mit drei Lastwagen pro Arbeitstag gerechnet, mit 
einer Kapazität von 10 Tonnen (zwei- oder dreiachsige Fahrzeuge), die bis ins 
Giw fahren werden.  
Der Einsatz von Helikoptern ist vor allem in der Anfangsphase für die Verteilung 
und Montage der Solartische im Projektperimeter vorgesehen.  
Zusätzlich wird die Option der Nutzung der bestehenden Materialseilbahn von 
Eyholz in den Projektperimeter für den Personentransport sowie nach Möglich-
keit eines Teils des Materialtransports geprüft. Die Verhandlungen mit Ar-
masuisse sind bisher positiv verlaufen und es besteht die Chance, dass sich die 
Anzahl der Lastwagen auf der Strecke Visp-Visperterminen-Giw reduziert.  
 
Netzanbindung 
Die von der Anlage produzierte Energie wird durch eine im Boden verlegte Lei-
tung abgeführt. Der Netzanschluss wird dabei auf zwei verschiedene Anschluss-
punkte geführt. Der erste Anschlusspunkt ist direkt an der Station der Ar-
masuisse vorgesehen und der zweite Anschluss befindet sich im Giw. Für die 
erste Etappe bis Ende 2025 wird der Anschlusspunkt der armasuisse verwendet.  
Für die Etappe 2 wird zusätzlich bis zum Anschlusspunkt zur Station im Giw eine 
neue unterirdische Leitung verlegt.  
Da die Leitungsführung parallel dem Skilift Rothorn verläuft, sind zukünftige Aus-
baustufen für die Bergbahnen GIW AG schon vorbereitet. 
 
 

 
Abbildung 4: Symbolbild der Solartische 
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Solartische  
Der Bau der Solaranlage wird mit Solartischen bestehend aus insgesamt 18 So-
larmodulen und einer Fläche von 35 m2 realisiert. Die Unterkonstruktion ist einer 
Lawinenverbauung nachempfunden.  
Die Verankerung der Solartische erfolgt mittels Mikropfählen und Standrohren.  
Durch den Einsatz von Mikropfählen wird die beanspruchte Bodenfläche mög-
lichst auf ein Minimum verkleinert. Auf Betonfundamente wird verzichtet. 
Die Unterkante der Solarpanels wird auf einer Höhe von rund 2.5 m Höhe liegen. 
Dadurch ist es weiterhin möglich, sich unterhalb der Solarpanels zu bewegen. 
 

 
Abbildung 5: Realisierungskonzept der Solaranlage, Unterkante Panel 2.5 m über Boden 

 
Solarpanels 
Bei den Solarpanels handelt es sich um Bifaziale Module. Diese bieten den 
Vorteil, im Vergleich zu Monofazialen Modulen, dass das Sonnenlicht von 
beiden Seiten eingefangen und zur Energiegewinnung genutzt werden kann. 
Besonders auf reflektierenden Oberflächen, wie vor allem Schnee in den 
Wintermonaten, erhöht sich die Effizienz und Energieausbeute deutlich. 
 

 
Abbildung 6: Solarmodul Vergleich Mono- und Bifaziales Modul 
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Umweltverträglichkeit 
Die Solaranlage tangiert kein Schutzgebiet gemäss Energiegesetz. Die 
Unterkanten der 60 bis 70 Grad geneigten Module befinden sich 2.5 Meter über 
dem Boden. Somit ist das Gelände unter den Modulen für Mensch und Tier 
begehbar. Der Boden kann weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Die 
Verankerung der Module erfolgt mit Mikropfählen und ohne Betonfundamente, 
was einen einfachen Rückbau am Ende der Nutzung ermöglicht. Die vorgesehe-
nen Baugeräte (z. B. kleine Transportfahrzeuge mit breiten Spezialreifen) ermög-
lichen vor Ort einen schonenden Umgang mit dem Boden.  
 
Wie die Untersuchungen im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung zeigen,  
- werden die ausgeschlossenen Gebiete gemäss Energiegesetz Art. 71 a) vom 

Projekt nicht tangiert 
- befinden sich im Anlagenperimeter geschützte Arten 
- können Auswirkungen auf die Flora und Fauna aufgrund mangelnder Erfah-

rung mit alpinen Photovoltaikanlagen nicht abschliessend beurteilt werden  
- soll eine wissenschaftliche Begleitung und ein Monitoring durchgeführt werden 
- ist das Projekt so ausgelegt, dass eine schonende Bauweise und gezielte 

Massnahmen während Bau und Betrieb umgesetzt werden. 
 
 
Naturgefahren  
Der Projektperimeter ist durch unsteile Hänge ausgebildet. In der durchgeführ-
ten Geländeanalyse sind keine Gefahren wie Lawinen, Steinschlag oder Rut-
schungen erkannt worden. 
Für die Energieableitung wird beim Queren aktiver Rutschkörper mit verhältnis-
mässig geringem Aufwand entsprechende Massnahmen getroffen. Der 
Schneedruck wurde in der Planung der Unterkonstruktionen berücksichtigt, so-
dass diese nicht zu Schäden an der Anlage führen. Die Bestimmung der maxi-
malen 50-jährlichen Schneehöhe ergab für den Projektperimeter im Schnitt 
eine Höhe von 2 – 2.5 Meter.  
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Bauzeit 
Die Realisierung auf Basis der Baugenehmigung erfolgt in zwei Etappen. Die 
erste Etappe, mit der Grösse von 10% der Gesamtanlage, wird bis Ende 2025 
in Betrieb gehen. 
In einer zweiten Etappe werden die restlichen 90% der Gesamtanlage gebaut 
und bis im Jahr 2030 in Betrieb genommen. Die Bauzeit beschränkt sich dabei 
auf die schneefreien Monate. 
 
 

 
Abbildung 7: temporäre Materialseilbahn auf dem Gibidum 

 
 
Rückbau  
Es besteht eine gesetzliche Pflicht zur Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes nach Artikel 71a Absatz 5 EnG. Nach einer Betriebszeit von 60 Jah-
ren wird die Anlage vollständig zurückgebaut. Zu diesem Zweck wird bereits 
während der Betriebszeit durch die Betreibergesellschaft ein Rückbaufonds ge-
äufnet, um den Rückbau sicherzustellen.  
 
 
Schadloshaltung 
Das Prinzip der Schadloshaltung wird vertraglich geregelt, um allfällig verur-
sachte Schäden an Strassen oder im Gemeindegebiet zu beheben.  
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Nutzen für die Burgergemeinde Visperterminen 
Die Burgergemeinde kann von einem jährlichen Baurechtszins profitieren, wäh-
rend der Nutzungsdauer von 60 Jahren. Zusätzlich werden Abgeltungen für 
Durchfahrtsrechte der Strassen in den Projektperimeter entsprechend vergütet. 
Darüber hinaus werden Dienstbarkeiten, die für die Realisierung des Projektes 
und den Betrieb der neuen Anlage erforderlich sind, entsprechend entschädigt. 
 
 
Nutzen für die Einwohnergemeinde Visperterminen 
Durch die Photovoltaikanlage steigt die Versorgungssicherheit der Einwohner-
gemeinde sowie unter anderem auch der Bergbahnen Giw AG, mit Sitz der Ge-
sellschaft im Heidadorf.  
Die Einwohnergemeinde Visperterminen und das EW Riedbach sind bei der 
Gründung der Gesellschaft zu je 2% beteiligt. Zudem wird der Gemeinde und 
dem EW Riedbach ein Beteiligungsrecht von je 10%, nach Inbetriebnahme der 
Anlage, eingeräumt.  
Der Sitz der zu gründenden Gesellschaft wird in Visperterminen sein, wodurch 
die Gemeinde von Steuern und Abgaben der Gesellschaft profitiert. 
Der Gemeinde und dem EW Riedbach wird je ein fixes VR-Mandat in der Ge-
sellschaft zugesprochen.  
Die Projektpartner übertragen die Verantwortung für die Geschäfts- und Be-
triebsführung der Gesellschaft an die Gemeinde oder ein der Gemeinde nahe-
stehendes Unternehmen. 
 
 
Insgesamt ergibt sich ein finanzieller Ertrag für die Burgergemeinde und 

Einwohnergemeinde von ca. 300’000 CHF / Jahr  
(inkl. Steuern und Abgaben). 

 
Davon entfallen rund 1/3 auf die Burgergemeinde Visperterminen und 

rund 2/3 auf die Einwohnergemeinde Visperterminen. 
 
 
Daneben leisten die Burger- und die Einwohnergemeinde Visperterminen            
ihrerseits einen wesentlichen Beitrag 
- zur Sicherstellung der regionalen Stromversorgungssicherheit (namentlich im 

Oberwallis) 
- zur wichtigen Dekarbonisierung der Energieversorgung (Reduktion des Ver-

brauchs von Kohlenstoff) gemäss der von der Bevölkerung beschlossenen 
Energiestrategie 2050 
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Abstimmung vom 24. März 2024 
 

Für die stimmberechtigte Bevölkerung von Visperterminen  
(Einwohnergemeinde): 
 

Für die Beschlussfassung der stimmberechtigten Bevölkerung der Gemeinde 
Visperterminen ist anlässlich der Urnenabstimmung vom 24. März 2024 die fol-
gende Frage zu beantworten:  
 
«Stimmen Sie dem Grundsatz des Baus der Photovoltaikanlage 
Gibidum Solar auf dem Gemeindegebiet von Visperterminen         
gemäss Art. 71a Abs. 3 EnG zu?» 
 
 

Für die stimmberechtigten Burgerinnen und Burger von Visperterminen  
(Burgergemeinde): 
 

Für die Beschlussfassung der Burgergemeinde Visperterminen als Bodeneigen-
tümerin (Burger Visperterminen) ist anlässlich der Urnenabstimmung vom  
24. März 2024 die folgende Frage zu beantworten:  
 
«Stimmen Sie dem Grundsatz der Erteilung eines Baurechts an 
die Projektträgerschaft bzw. die durch diese noch zu gründende 
Gesellschaft für den Bau und den Betrieb der Photovoltaikanlage 
Gibidum Solar auf dem Grundeigentum der Burgergemeinde       
Visperterminen zu?» 
 
 


